
Ruhe im Haus 
1. Ruhezeiten
Allgemeine Hausruhe: 12:30 bis 14:30 Uhr
und 22:00 bis 7:00 Uhr. An Sonn- und Feier-
tagen sollte auf das Ruhebedürfnis der Haus-
bewohner besonders Rücksicht genommen 
werden, ebenso wenn sich Schwerkranke im 
Hause be�nden. Erziehungsberechtigte ha-
ben dafür zu sorgen, dass auch Kinder und 
Jugendliche die allgemeine Hausruhe beach-
ten. Soweit bei hauswirtschaftlichen Arbeiten 
in der Wohnung, auf dem Dachboden, im 
Keller und im Hof stärkere Geräusche nicht zu 
vermeiden sind, dürfen solche Arbeiten nur an 
Werktagen in der Zeit von 7:00 bis 12:30 Uhr
und 14:30 bis 19:00 Uhr vorgenommen wer-
den. 

2. Kinderspiel
Kinder spielen möglichst auf den dafür vorge-
sehenen Spielplätzen. 

Bei Spiel und Sport in den Anlagen ist auf die 
Anwohner und die Bep�anzung Rücksicht zu 
nehmen. 
Lärmende Spiele und Sportarten (z. B. Fuß-
ballspiel) sind auf den unmittelbar an die 
Gebäude angrenzenden Frei�ächen, im Trep-
penhaus und in sonstigen Nebenräumen 
nicht gestattet.  
3. Musik
Rundfunk- und Musikgeräte sind auf Zimmer-
lautstärke einzustellen, ihre Benutzung auf 
Balkonen und Loggien ist untersagt.  Haus-
musik und Singen ist innerhalb der Ruhezei-
ten nicht gestattet. 
4. Ausnahmen
Festlichkeiten aus besonderem Anlass, die 
sich voraussichtlich über 22 Uhr hinaus er-
strecken, müssen den betro�enen Hausbe-
wohnern rechtzeitig angekündigt  werden
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Hausordnung 
(wesentlicher Bestandteil des Mietvertrages, Stand: 01.06.2021)

P�ege von Wohnung, Haus und Außenanlagen 

5. Wohnung und Nebenräume 
Die Wohnung mit ihrem Zubehör ist p�eglich 
zu behandeln und stets in sauberem Zustand 
sowie frei von Ungeziefer zu halten. 
Dasselbe gilt für Untergeschoss, Keller und 
Dachboden. Auch diese Räume dürfen nur 
ihrer Zweckbestimmung entsprechend ver-
wendet werden. Lattenverschläge dürfen 
nicht verhängt oder abgedichtet werden.  
Das Anbringen von Turngeräten an Decken, 
Wänden, Türrahmen usw. ist nicht gestattet. 
Die Fußböden in der Wohnung sind so zu p�e-
gen, dass keine Schäden entstehen. Linoleum 
und Steinholzfußböden bedürfen besonde-

rer Behandlung. Hartholzfußböden (Parkett 
und ähnliches) dürfen nicht gescheuert wer-
den. Für die P�ege aller übrigen Fußboden-
belege sind nur die hierfür geeigneten Mittel 
zu verwenden. Druckemp�ndliche Fußböden 
sind durch zweckentsprechende Unterlagen 
zu schützen. 

Teppiche, Kleider, Matratzen und Polstermö-
bel dürfen nur auf dem Hof geklopft werden. 
Auf aufgehängte Wäsche ist Rücksicht zu 
nehmen. 

Jedes Ausschütteln von Putztüchern, Teppi-
chen, Vorlegern, Besen und dergleichen aus 
Balkonen und Fenstern ist zu unterlassen.

Das Zusammenleben in einer Mietergemein-
schaft erfordert die gegenseitige Rücksicht-
nahme aller Hausbewohner. Um das unge-
störte Zusammenleben zu erreichen, ist die 

nachfolgende Hausordnung als rechtsver-
bindlicher Bestandteil des Mietvertrages 
einzuhalten. Etwa notwendige Ergänzungen 
und Sonderregelungen bleiben vorbehalten. 

Dem Hausverwalter obliegt die Sorge für 
die Einhaltung des Miet-/Nutzungsvertra-
ges und dieser Hausordnung. Er ist im In-
teresse des Wohnungsunternehmens und 
der Hausgemeinschaft tätig und ist von je-

dem Wohnungsinhaber bei der Wahrneh-
mung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
Die eingesetzten Hausmeister handeln im 
Auftrag und auf Weisung des Wohnungsun-
ternehmens. 
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6. Belüftung der Wohnräume 
Die Wohnung ist auch in der kalten Jahres-
zeit ausreichend zu lüften. Dies erfolgt durch 
möglichst kurzzeitiges Ö�nen der Fenster. 
Die Vorgaben aus dem Merkblatt „Heizen und 
Lüften“ (siehe Anlage) sind einzuhalten.
Zum Treppenhaus hin soll die Wohnung, 
vor allem aber die Küche, nicht entlüf-
tet werden.  Keller, Boden und Treppen-
haus sind in der kalten Jahreszeit durch 
kurzzeitiges Ö�nen der Fenster zu lüften. .

7. Hausreinigung 
Die Sauberhaltung der Wohnanlage obliegt 
dem Vermieter. Alle Reinigungsarbeiten, 
Treppen, Treppengeländer, Podeste, Trep-
penhausdurchgänge, Beleuchtungskörper 
und Treppenhausfenster werden von ihm 
in Auftrag gegeben und im Rahmen der Be-
triebskostenumlage, gemäß den Regelungen 
des Mietvertrages, an die Mieter weiterbe-
rechnet. 
Es ist P�icht jedes Hausbewohners, für größt-
mögliche Sauberkeit des Treppenhauses so-
wie der Außenanlagen zu sorgen. Beschmut-
zungen beim Transport von Gegenständen 
und Verunreinigungen sind sofort zu besei-
tigen. Bei Bedarf werden Sonderregelungen 
getro�en. 
Hausmüll ist nur in dafür vorgesehene Rest-
müllcontainer zu entsorgen.  Für Sperr- und 
Sondermüll, Elektrohaushaltgeräte sowie Ab-
fälle aus Kleingärten sind die im Abfallkalen-
der des Entsorgers angebotenen Möglichkei-
ten zu nutzen.

8. Gemeinsam benutzte Räume 
Soweit Räume zur Unterstellung von Kinder-
wagen und Fahrrädern allgemein zur Verfü-
gung stehen, dürfen dort keine anderen Ge-
genstände abgestellt werden. 
Treppen, Treppen�ure, Keller- und Dachbo-
dengänge dienen als Flucht- und Evakuie-
rungswege und sind stets freizuhalten, das 
Aufstellen von Schuhschränken ist nicht ge-
stattet. 
Für Folgen aus Behinderung der Rettungs-
kräfte haftet die verursachende Mieterschaft.
Kellereingangstüren, Hof- und Dachboden-
türen sind verschlossen zu halten. Das Dach 
darf nicht betreten werden. 
Der Zugang zur elektrischen Haussicherung 
(Zählerplatz), zu den Absperreinrichtungen 
(Absperrhähne/Schieber) für Wasser ist stän-
dig frei zu halten. 

Die Absperreinrichtungen sind im Schadens-
fall zu betätigen, damit Folgeschäden für Per-
sonen und Gebäude vermieden werden.

9. Hof und gärtnerische Anlagen 
Die gärtnerischen Anlagen dürfen nicht ver-
ändert werden. Die Gestaltung und Bewirt-
schaftung der Außenanlagen obliegt dem 
Wohnungsunternehmen. Bei Beschädigung 
der Außenanlagen wird der Schuldige zum 
Schadenersatz herangezogen. 
Hof, Gehwege und gärtnerische Anlagen 
dürfen nicht als Lager-, Park-, Abstellplatz für 
Fahrzeuge verwendet werden. Gehwege die-
nen dem Fußgänger, sie sind keine Fahrbahn 
für Motorfahrzeuge und Fahrräder. Fahrzeu-
ge dürfen innerhalb der Wohnanlage nicht 
gewaschen werden. Ölwechsel und größere 
Reparaturen an Fahrzeugen sind nicht gestat-
tet. 
Das Füttern von Tauben, Katzen (u. a. Wildtie-
ren) auf Loggien, Balkonen und Grünanlagen 
ist untersagt.

10. Trockenräume und -plätze 
Kleinwäsche kann auf Balkonen getrocknet 
werden, jedoch nur, wenn sie innerhalb der 
Balkonbrüstung aufgehängt und nicht sicht-
bar wird. 
Sofern Trockenräume vorhanden sind, stehen 
diese entsprechend der im Haus üblichen Ab-
stimmung zur Benutzung zur Verfügung. Auf 
dem Trockenboden darf nur handfeuchte, 
nicht tropfende Wäsche aufgehängt werden.

11. Aufzüge 
Die Aufzüge sind so zu bedienen, dass keine 
Störungen auftreten können und keine Be-
schädigungen an der Aufzugsanlage entste-
hen. 
Die Notschalter dürfen nur in Notfällen (z.B. 
Personeneinschluss) bedient werden. Insbe-
sondere dürfen die Aufzüge nicht durch of-
fengehaltene Außentüre blockiert werden. 
Der Betrieb der Aufzugsanlage ist sehr kos-
tenintensiv. Ein unnötiges Benutzen ist daher 
in Ihrem eigenen Interesse zu vermeiden.

Bei Störungen sind zu verständigen: 
I. Der Hausmeister bzw. Bereitschaftsdienst 
gemäß Aushang.
II: Bei Ausfällen mit Personeneinschluss ist 
IMMER der Aufzugsbetreiber zu verständi-

gen. (Notruftaste) 



Schadensverhütung 
12. Schließen der Haustüre 
Zum Schutz der Hausbewohner sind die 
Haustüren geschlossen und die Kellereingän-
ge sowie Hoftüren verschlossen zu halten. 
Sofern Hauseingänge mit Gegensprechan-
lage ausgestattet sind, entfällt das Verschlie-
ßen (Voraussetzung ist, dass die Schlös-
ser der Haustür nicht entriegelt werden). 
Hausschlüssel dürfen nur Hausbewohner so-
wie die Hausverwaltung besitzen.

13. Ein- und Auszug 
Beim Ein- und Auszug entstehende Beschädi-
gungen an Fußböden, Treppen, Wänden usw. 
sind der Hausverwaltung umgehend anzu-
zeigen und werden auf Kosten des Ein- bzw. 
Ausziehenden beseitigt. 

14. WC und Ab�ussbecken 
Haus- und Küchenabfälle sowie sonstige ver-
stopfende Gegenstände dürfen nicht in die 
WCs und Ab�ussbecken geschüttet werden. 
Für alle Schäden, die durch eine Verstopfung 
verursacht werden, haftet die Hausgemein-
schaft, es sei denn, der Schuldige kann ein-
deutig festgestellt werden. 
Schmutz und Abwässer dürfen nicht in Dach- 
oder Regenrinnen gegossen, Siebeinsätze 
nicht herausgenommen werden.

15. Balkone und Fassaden 
Blumenkästen dürfen nur an Loggien und 
Balkonen angebracht werden. Starkes Gießen 
der Blumen belästigt die Hausbewohner und 
schadet Balkonbrüstungen und Fassaden-
putz. 
Die Sicht�ächen des Hauses sowie die Wän-
de o�ener Balkone und Loggien dürfen nicht 
verunstaltet werden, insbesondere dürfen 
(außer P�anzenschmuck) keine anderen Ge-
genstände angebracht oder aufgehängt wer-
den. 
Das eigenmächtige Anbringen von Vorrich-
tungen aller Art vor den Fenstern ist unter-
sagt. Zur Schonung des Wandputzes dürfen 
Fahrräder und ähnliches nicht an die Haus-
wände gelehnt werden. Beachten Sie hierzu 
die ausführlichen Informationen im Merk-
blatt „Balkonanlagen“(siehe Anlage)

16. Licht- und Klingelanlagen 
Elektrische Leitungen dürfen nur nach vor-
heriger Genehmigung des Wohnungsunter- 

nehmens durch einen zugelassenen Fach-
mann verändert werden. Elektrische Geräte, 
Beleuchtungskörper und Zubehör müssen 
den VDE-Vorschriften entsprechen. Bei Ver-
wendung von Geräten mit hohen Anschluss-
werten (z. B. Heizofen, Waschmaschine, usw.) 
ist der Leitungsquerschnitt zu beachten, bei 
Zuwiderhandlung haftet der Mieter/Nut-
zungsberechtigte.

17. Beleuchtung 
Versagt die allgemeine Hof-, Flur- oder Trep-
penhausbeleuchtung, so ist der zuständige 
Hausmeister/ Hausverwalter umgehend zu 
informieren. 

18 Frostgefahr 
Mit besonderer Sorgfalt ist darauf zu achten, 
dass Wasserleitungen und Abläufe nicht ein-
frieren. Bei strenger Kälte sind sämtliche Un-
tergeschoss- und Kellerö�nungen geschlos-
sen zu halten. 
Die Hof- und Gartenleitungen bleiben wäh-
rend der kalten Jahreszeit abgestellt und 
entleert. In Wohnungen mit zentraler Warm-
wasserheizung bzw. Fernheizung dürfen 
während der Frostperiode die Heizkörper 
nicht ganz abgestellt werden. Vor allem die 
Heizkörper in den Schlaf- und Kinderzim-
mern sind leicht geö�net zu halten. 
Bei Wasserleitungsschäden sind die Absperr-
ventile zu schließen. Bitte vergewissern Sie 
sich, wo sich die Absperrhähne im Unterge-
schoss be�nden. 

19. Havarie
Als Havarie gilt eine schwere Betriebsstö-
rung, die meist plötzlich eintritt, erhebliche 
Nutzungseinschränkungen (nicht nur für den 
eigenen Wohnbereich) verursacht oder eine 
Gefahr für Leben und/oder Bausubstanz dar-
stellt. 
Tritt ein Schaden durch Havarie ein, so ist der 
Mieter zur weiteren Schadensbegrenzung 
verp�ichtet. Bei auftretenden Havarien ist 
unverzüglich der Hausmeister/Hausverwalter 
oder der zuständige Bereitschaftsdienst ge-
mäß Aushang zu informieren. 
Drohen durch den Schaden unmittelbare 
Gefahren für Haus, Bewohner oder Dritte, 
so sind zweckentsprechende Sicherungen 
(z.B. Notruf tätigen, Nachbarn informieren, 
Schutzbedürftigen helfen) zu tre�en und/
oder entsprechende Warnzeichen anzubrin-
gen. H
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20. Anzeige von Schäden 
Schäden, die in der Wohnung, in den gemein-
sam benutzten Räumen, am Haus, im Hof und 
in den gärtnerischen Anlagen auftreten, sind 
unverzüglich dem Wohnungsunternehmen 
oder seinem Beauftragten zu melden. 

21. Abwesenheit der Wohnungsinhaber
Bei längerer Abwesenheit eines Mieters/Nut-
zungsberechtigten hat dieser einen Vertreter 

zur Wahrnehmung der ihm obliegenden Ver-
p�ichtungen aus der Hausordnung zu be-
auftragen und dem Wohnungsunternehmen 
oder dessen Beauftragten zu benennen. 

22. Versicherungen 
Allen Haushalten wird in eigenem Interesse 
der Abschluss einer Haftp�icht- und Haus-
ratversicherung einschließlich Feuer-, Dieb-
stahl-, Einbruch-, Glas- und Wasserschaden-
versicherung dringend empfohlen. 
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Brandschutzordnung 
23. Brand- und Explosionsgefahr 
a) Das Hantieren mit o�enem Licht und das 
Rauchen auf dem Dachboden und in den 
Kellerräumlichkeiten ist feuerpolizeilich ver-
boten. 
b) Das Lagern von feuergefährlichen, leicht 
entzündbaren sowie Geruch verursachen-
den Sto�en ist ebenso wie das Einstellen 
von Mopeds, Motorrollern und Motorrädern 
innerhalb der Wohngebäude strengstens 
untersagt. Brennsto�vorräte dürfen nur in 
den dafür vorgesehenen Räumen gelagert 
werden. Das Lagern von Spreng- und Explosi-
onssto�en wird generell untersagt. Wird das 
Aufstellen von Öl-, Gas- und sonstigen Spezi-
alöfen gestattet, so sind die behördlichen Be-
stimmungen zu beachten. Dasselbe gilt auch 
für die Lagerung von Heizöl. 
c) Elektrische Geräte wie Bügeleisen, Kocher, 
Tauchsieder, Heizkissen, Heizdecken o. ä. 
Elektrogeräte sind nach den Anwendungs-
vorschriften der Hersteller zu betreiben. 
Elektrische Strahlungsöfen, Heizsonnen, Inf-
rarotstrahler und ähnliche Elektrowärmege-
räte sind so aufzustellen, dass brennbare Ge-
genstände nicht entzündet werden können 
(Mindestabstand 1m). Beim Anschluss elek-
trischer Geräte im Haushalt ist zu prüfen, ob 
die vorhandene Wohnungsinstallation den 
Anschluss zulässt. 
d) Eingri�e und Veränderungen an elektro-
technischen Anlagen sind nur mit Zustim-
mung des Vermieters von Fach�rmen des 
Elektrohandwerks zulässig. 

24. Flucht- und Rettungswege 
Haus- und Hofeingänge erfüllen – wie auch 
Treppen, Flure und Kellerzugänge – ihren 
Zweck als Fluchtweg nur, wenn sie freigehal-
ten werden. Sie dürfen daher nicht zugeparkt 
oder durch Fahr- bzw. Motorräder, Kinderwa-
gen u. dgl. versperrt werden.  

Die Stell- und Bewegungs�ächen der 
Feuerwehr (Rettungsinseln), Durch-
fahrtsstraßen und Durchfahrten zu In-
nenhöfen sowie Flächen zum Anleitern 
dürfen nicht verstellt und zugeparkt 
werden. Sie sind ständig frei zu halten.

25. Hilfsmittel und Zugänge
Einrichtungen, Mittel und Geräte, die der Ver-
hütung, der Meldung und der Bekämpfung 
von Bränden, der Verhinderung der Brand-
ausbreitung oder der Gewährleistung der 
Evakuierung dienen (einschließlich deren 
Kennzeichnung), dürfen nicht beschädigt, 
unbefugt entfernt bzw. in ihrer Funktion be-
einträchtigt werden. 
Dazu gehören Hydranten, jegliche anderen 
Löschwasserentnahmestellen, Feuer- und 
Rauchmelder, Feuerlöschgeräte, Rauch- und 
Hitzeabzüge, Anschlüsse für Steigleitungen, 
Wandhydranten, Brandschutztüren, Hinweis-
schilder, Rettungsfenster, Notausgänge, No-
tausstiege und Leitern in den oberen Etagen. 
Auf Dachböden ist ein ungehinderter Zugang 
zu Schornsteinen, Dachausstiegen und Anla-
gen der technischen Gebäudeausrüstung 
sowie für den Rauch- und Wärmeabzug ein-
zuhalten. 
Zugänglich gehalten werden müs-
sen auch Einrichtungen der Ener-
gie-, Heiz- und Wasserversorgung.

26. Grillen 
Das Grillen mit festen, �üssigen oder gasför-
migen Brennsto�en auf Balkonen/Terrassen 
und auf den unmittelbar am Gebäude an-
grenzenden Flächen ist nicht gestattet.

Bei Feuer und Ertönen der Rauchwarnmel-
der ist das Merkblatt „Verhalten im Brand-
fall“ (siehe Anlage) zu beachten.
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RUHE BEWAHREN
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche.

Betätigen Sie den Brandmelder 
oder Rufen Sie die Feuerwehr          

Notruf 112
Meldung klar und deutlich abgeben: 
•  Wo brennt es?            
•  Was brennt?           
• Sind Menschen und Tiere in Gefahr?
• Wer meldet den Brand?

2. In Sicherheit bringen
• Verlassen Sie den brennenden Raum! 
• Türen schließen aber nicht abschließen! 
• Wenn Sie durch das Feuer gefährdet sind, 

verlassen Sie das Haus und nutzen die ge-
kennzeichneten Fluchtwege. 

• Verständigen Sie Ihre Nachbarn 
• Bitte nehmen Sie gefährdete und hilfsbe-       

dürftige Personen mit! 
• Fahrstuhl nicht benutzen!

•  Versuchen Sie – wenn möglich – den Brand 
zu löschen, setzen Sie sich aber keinen Ge-
fahren aus. 

• Weisen Sie die Feuerwehr ein, sie benötigt 
Ihre Information für die Brandbekämpfung.

1. Brand melden

3. Löschversuche  unternehmen 
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